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§ 1  Einleitung

§ 1 Einleitung
I. Problemaufriss

Das Finanztransfergeschäfts des § 1 II Nr. 6 ZAG fand am 31. Oktober 2009 
mit Inkrafttreten des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG)1 Einzug in die 
deutsche Rechtsordnung. Das Gesetz dient der Umsetzung des aufsichtsrecht-
lichen Teils der sog. Zahlungsdiensterichtlinie (ZDRL)2. Auch wenn dessen 
Entwicklungsgeschichte vergleichsweise kurz ist,3 blickt die Harmonisierung 
des Zahlungsverkehrs innerhalb der Europäischen Union auf eine lange 
Geschichte zurück. Seit Ende der 1980er Jahre waren Bestrebungen der 
Europäischen Kommission erkennbar, den Binnenmarkt für den Zahlungs-
verkehr zu vereinheitlichen.4 Mit der Gründung des European Payments 
Council im Jahr 2002, rückte die Schaffung eines einheitlichen Europäischen 
Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area [SEPA]) und damit 
auch ein einheitliches, verbindliches und durchsetzungsstarkes Aufsichtsrecht 
in den Mittelpunkt des europäischen Rechtsetzungsinteresses. Im Dezember 
2005 initiierte die Europäische Kommission5 im Anschluss an ein umfangs-
reiches Konsultationsverfahren6 schließlich den Vorschlag für eine Richtlinie 

1 Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz – ZAG) v. 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1506), zuletzt geändert durch Art. 14 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handels-
rechtlicher Vorschriften v. 11.03.2016 (BGBl. I 2016, S. 396). 

2 Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Novem-
ber 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, 
ABl. EU L 319 v. 05.12.2007, S. 1. 

3 So Casper/Terlau, in: Casper/Terlau, ZAG, Einl. Rn. 27. 
4 Schäfer/Lang, BKR 2009, 11, 11. 
5 Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft – Vorschlag für eine Richtli-

nie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt und 
zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2000/12/EG und 2002/65/EG v. 01.12.2005, KOM 
2005 (603) endg. (abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=147 
1797376197&uri=CELEX:52005PC0603, sämtliche in vorliegender Arbeit zitierten Links 
und Internetquellen wurden zuletzt am 31.08.2016 abgerufen); vertiefend Burgard, WM 
2006, 2065, 2065 f. 

6 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Ein neuer 
Rechtsrahmen für den Zahlungsverkehr im Binnenmarkt (Konsultationspapier), KOM 2003 
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über Zahlungsdienste im Binnenmarkt.7 Die europäische Kreditwirtschaft 
wurde dabei im Sinne eines „marktgetriebenen Ansatzes“ nachhaltig in die 
Entwicklung des Regelungswerkes einbezogen. Nach der Annahme der 
Richtlinie durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat, 
wurde die ZDRL am 13. November 2007 verabschiedet und trat am 25. 
Dezember 2007 in Kraft. Am 8. Oktober 2015 hat das Europäische Parlament 
eine eingehend überarbeitete Fassung der Zahlungsdiensterichtlinie beschlos-
sen.8 Der Rat der Europäischen Union hat zweiten Zahlungsdiensterichtlinie 
am 16. November 2015 zugestimmt.9 Die ZDRL II ist am 12. Januar 2016 in 
Kraft getreten.10  

Die neue Zahlungsdiensterichtlinie lässt die Legaldefinition des 
§ 1 II Nr. 6 ZAG unberührt, der Zahlungsdienste in Gestalt eines Finanztrans-
fergeschäfts beschreibt als

„Dienste, bei denen ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf den Namen eines Zahlers 
oder eines Zahlungsempfängers ein Geldbetrag des Zahlers ausschließlich zur Übermitt-
lung eines entsprechenden Betrages an den Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im 
Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister entgegengenommen 
wird oder bei dem der Geldbetrag im Namen des Zahlungsempfängers entgegengenommen 
und diesem verfügbar gemacht wird.“  

Der Tatbestand setzt damit Art. 4 Nr. 13 ZDRL nahezu wortgleich um.11 Der 
Wortlaut der Norm zeigt bereits die Schwierigkeit den Tatbestand einzugren-

(718) endg. (abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1447153
038179&uri=CELEX:52003DC0718).

7 Vgl. zur Entstehungsgeschichte Casper/Terlau, in: Casper/Terlau, ZAG, Einl. 
Rn. 27 ff.; Manger-Nestler, EuZW 2008, 332, 333; Speziell zum Gesetzgebungsverfahren 
des Zahlungsdiensteumsetzungsgesetzes siehe Findeisen, in: Ellenberger/Findeisen/Nobbe, 
ZahlungsverkehrsR, § 1 ZAG Rn. 61 ff. 

8 Rat der Europäischen Union, Vermerk 13119/1/15 zum Entwurf einer Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Ände-
rung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG v. 30.10.2015, abrufbar 
unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_13119_2015 
_REV_1&rid=1. 

9 Rat der Europäischen Union, Vermerk 14167/15 zu 2013/0264 (COD) v. 17.11.2015, 
abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_141 
67_2015_INIT&qid=1450627785370&from=DE. 

10 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 
2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG, ABl. EU L 337 v. 23.12.2015, S. 35–127; 
berichtigt durch ABl. EU L 169 v. 28.6.2016, S. 18. 

11 Statt auf „Übermittlung“ stellt das europäische Vorbild auf „Transfer“ ab, siehe dazu 
§ 7 I. 1. a) aa).
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zen – er ist außerordentlich weit angelegt.12 So umfasst er sowohl den 
Kontakt des Zahlungsdienstleisters mit seinem Auftraggeber als auch den mit 
dem Zahlungsempfänger sowie die Entgegennahme, Übermittlung und 
Verfügbarmachung von Geldbeträgen. Des Weiteren scheinen sowohl bare 
als auch unbare Transaktionen erfasst. Auf welche Art und Weise der Geld-
betrag vom Auftraggeber zum Empfänger transferiert wird, ist – bis auf die 
Vorgabe, dass der Transfer ohne Einrichtung eines Zahlungskontos zu erfol-
gen hat – nicht weiter spezifiziert. Aufgrund der hinreichenden Unbestimmt-
heit haben sich insbesondere Probleme für Unternehmen aus dem Nicht-
finanzsektor ergeben, deren Tätigkeit vor Umsetzung der ZDRL nicht unter 
die Vorgängerregelung des § 1 Ia 2 Nr. 6 KWG a.F. oder sonstiger zahlungs-
verkehrsrechtlicher Aufsicht fielen, sich dieser nunmehr aber infolge der 
Umsetzung der ZDRL gegenübersehen.13 Gem. § 8 I ZAG sind Unternehmen, 
die gewerbsmäßig Zahlungsdienste als Zahlungsinstitut (§ 1 IIa ZAG) erbrin-
gen, verpflichtet eine Erlaubnis der BaFin einzuholen. Im Rahmen der 
Prüfung dieser Erlaubnispflicht wird also regelmäßig relevant, in welchen 
Fällen ein Finanztransfergeschäft erbracht wird oder wie sich die Nichtregu-
lierung von Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor begründen lässt. Diese 
Fragestellungen haben eine hohe praktische Relevanz, da neben dem klassi-
schen Einzelhandel auch jede App oder Webseite, die irgendeine Art der 
Zahlungsabwicklung anbieten, als potenzielle Erbringer von Finanztransfer-
geschäften in Betracht kommen. Die Anwendungsfälle des § 1 II Nr. 6 ZAG 
erscheinen unbegrenzt. 

Die Tätigkeit als Zahlungsinstitut löst neben der Erlaubnispflicht auch 
sonstige Aufsichtspflichten aus, §§ 13 ff. ZAG. Zahlungsinstitute müssen 
etwa über ein bestimmtes Anfangskapital (§§ 9 f. ZAG) und laufend über 
angemessenes Eigenkapital verfügen (§§ 12 f. ZAG). Das Institut ist zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation, zum Risikomanagement und zur 
Einrichtung angemessener Kontrollmechanismen verpflichtet (§ 22 ZAG). 
Zuwiderhandlungen können sowohl Bußgeld- als auch strafbewehrt sein 
(§§ 31 f. ZAG). Daneben kommen der BaFin als zuständige Aufsichtsbehörde
(§ 3 I ZAG) umfangreiche Eingriffskompetenzen und Kontrollrechte zu (etwa
§§ 3 II ZAG, 4 I, 10 II, 14 I–III, 15, 16 ZAG). Dies geht mit einem weitrei-
chenden Pflichtenkanon der Zahlungsinstitute einher (etwa §§ 13 f., 14 I–III,
17, 17a I, 21, 29 f. ZAG). Folglich knüpfen sich an den Tatbestand des
Finanztransfergeschäfts umfangreiche und schwerwiegende Rechtsfolgen, die
im besonderen Maße das Aufsichtsrecht betreffen und bei Verstößen sogar
die Schwelle der Strafbarkeit übertreten können. Aufgrund der offenen For-
mulierung des Tatbestands, stellt sich die Frage, wie weit der Anwendungs-

12 Dörner/Schenkel, in: Meyer zu Schwabedissen, Erbringung von Zahlungsdiensten, 
Rn. 53. 

13 Zu § 1 Ia 2 Nr. 6 KWG a.F. siehe noch § 2 III. 1. c). 
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bereich der Norm tatsächlich greift. Gerade im Hinblick auf die zunehmende 
Verbreitung neuer Zahlungssysteme und -formen unter Zuhilfenahme des 
Internets und mobiler Endgeräte sowie aufgrund potenzieller Eingriffe in den 
Nichtfinanzsektor, ist eine rechtssichere Auslegung und klare Konturierung 
des Finanztransfergeschäftstatbestands nicht nur für die unmittelbar betroffe-
ne Beratungspraxis, sondern auch für die Aufsichtsbehörde von elementarer 
Bedeutung. 

II. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist das Finanztransfergeschäft des § 1 II Nr. 6 
ZAG als Zahlungsdienst aus aufsichtsrechtlicher Perspektive. Die zivilrecht-
liche Ausgestaltung des Geschäfts hat insoweit als Auslegungshilfe nur am 
Rande Relevanz.14 

1. Das Finanztransfergeschäft als Zahlungsdienst

„Ein Finanztransfer ist ein einfacher Zahlungsdienst, der in der Regel auf Bargeld beruht, 
das der Zahler einem Zahlungsdienstleister übergibt, der den entsprechenden Betrag […] 
an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers 
handelnden Zahlungsdienstleister weiterleitet“.15  

§ 1 II Nr. 6 ZAG beschreibt das Finanztransfergeschäft als die Übermittlung
von Geldbeträgen, ohne dass eine kontenmäßige Verbindung zwischen Zah-
lungsdienstnutzer und Zahlungsdienstleister besteht.

Das Finanztransfergeschäft ist gem. § 1 II ZAG ein Zahlungsdienst. Der 
Zahlungsdienst ist das Herzstück der Definitionsnorm des § 1 ZAG, der den 
sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes eröffnet.16 Der Zahlungsdienste-
tatbestand des § 1 II ZAG umfasst insgesamt sechs Tatbestände, deren 
Zusammenspiel und Abgrenzung im Rahmen der Auslegung zu berücksichti-
gen sind, sodass eine Untersuchung des Finanztransfergeschäfts nur im Lich-
te der Auslegung des gesamten Zahlungsdienstetatbestands erfolgen kann. In 
diesem Zusammenhang ist auch § 1 X ZAG zu berücksichtigen, der – obwohl 

14 Siehe § 2 II. 
15 ErwGr 7 ZDRL. Nahezu wortgleich auch RegE BT-Drucks. 16/11613, S. 35. Darauf 

bezugnehmend: BaFin, Merkblatt – Hinweise zu dem Gesetz über die Beaufsichtigung von 
Zahlungsdiensten v. 22.12.2011, Nr. 2 lit. f; BaFin, Merkblatt – Hinweise für Registerge-
richte zu Bank-, Versicherungs-, Finanzdienstleistungs-, E-Geldgeschäften und Zahlungs-
diensten v. 21.09.2012, II. 4. lit. a, ff.; Deutsche Bundesbank, Merkblatt über die Erteilung 
einer Erlaubnis zum Erbringen von Zahlungsdiensten gemäß § 8 Abs. 1 ZAG v. 
23.11.2009, Nr. 1.3 („Finanztransfergeschäft (Nr.6)“); OLG Saarbrücken NJW-RR 2015, 
739 Rn. 16; Omlor, in: Staudinger, BGB, § 675c Rn. 21. 

16 Casper, in: Casper/Terlau, ZAG, § 1 Rn. 1, 78. 
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strukturell verfehlt am Ende der Definitionsnorm des § 1 ZAG verortet –17 
unmittelbar im Zusammenhang mit § 1 II ZAG zu lesen ist. Beide ergeben 
einen einheitlichen Tatbestand.18 

2. Praktische Anwendungsfälle

Das klassische Finanztransfergeschäft, das auf Bargeld beruht und von einem 
Dienstleister des Zahler an einem Ort an den Zahlungsempfänger an einem 
anderen Ort transferiert wird, hat sich als Zahlungsinstrument des Massen-
verkehrs etabliert (money remittance service).19 Der weltweite Bargeld-
transfer in und innerhalb von Schwellen- und Entwicklungsländern ist regel-
mäßig deutlich schneller, kostengünstiger und einfacher als die klassische 
Banküberweisung. Auch dient der grenzüberschreitende Finanztransfer dazu, 
Gelder in Länder zu transferieren, die über kein funktionierendes Bankensys-
tem verfügen.20 Oftmals stellt das Finanztransfergeschäft damit eine Alterna-
tive zur Banküberweisung oder überhaupt die einzige Möglichkeit dar, Geld 
in bestimmte Länder zu übermitteln.21 10% der Weltbevölkerung nutzen der-
artige Dienste regelmäßig.22 Die beiden bekanntesten Anbieter grenzüber-
schreitender Bargeldtransfers sind Western Union und MoneyGram.23  

Inländische und europaweite Transfers verfolgen dagegen überwiegend 
den Zweck der Tilgung einer Geldschuld gegenüber dem Zahlungsempfänger. 
Daneben kommen aber auch Gefälligkeiten, familiäre „Verbindlichkeiten“, 
Naturalobligation oder Spenden in Betracht.24 Die Anwendungsfälle des 
Finanztransfergeschäfts sind so vielfältig wie unbegrenzt. Nicht nur online im 
Rahmen von sog. Online-Payment-Services, sondern auch offline an Tank-
stellen, Kiosken oder Supermärkten, können derartige Zahlungsdienste 
erbracht werden.25 Aber auch im Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
des Inkassos, Factoring sowie der Nachnahme wird diskutiert, ob ein erlaub-

17 Ähnlich auch Casper, in: Casper/Terlau, ZAG, § 1 Rn. 78. 
18 Siehe § 5 I.  
19 So auch Reimer/Wilhelm, BKR 2008, 234, 234. Weitergehend siehe noch § 7 III. 1.  
20 So Reimer, S. 29; Warius, S. 93. 
21 Warius, S. 93. 
22 The Guardian, “Remittances: which countries get hit with the highest fees?”, v. 

19.08.2014, abrufbar unter: http://gu.com/p/4vzk2/stw; The Guardian, “‘Rip-off’ money 
transfer companies under fire in the UK” v. 29.11.2014, abrufbar unter: http://gu.com/p/ 
43mcx/stw; The Guardian, “Migrant workers’ remittances rise, creating demand for easier, 
cheaper money transfer services” v. 24.06.2015. 

23 Ähnlich auch Omlor, in: Staudinger, BGB, § 675c Rn. 21. Weitergehend siehe noch 
§ 7 III. 1.

24 RegE BT-Drucks. 16/11613, S. 32.
25 Dörner/Schenkel, in: Meyer zu Schwabedissen, Erbringung von Zahlungsdiensten,

Rn. 53. Weitergehend siehe noch § 7 III. 4. 
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nispflichtiges Finanztransfergeschäft gegeben ist.26 So unproblematisch sich 
der money remittance service unter § 1 II Nr. 6 ZAG subsumieren lässt, so 
problematisch sind die übrigen aufgeworfenen Sachverhalte. Aufgrund der 
Weite des Wortlauts wird eine Vielzahl von Konstellationen erfasst, bei de-
nen es nach eingehender Betrachtung keiner Zahlungsdiensteaufsicht bedarf. 

III. Gang der Untersuchung

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines auf der juristischen Methodenlehre 
basierenden und dogmatisch gefestigten Systems zur Abgrenzung zwischen 
erlaubnispflichtigem und erlaubnisfreiem Finanztransfergeschäft, das in ei-
nem Formulierungsvorschlag mit einem klaren, trennscharfen und bestimm-
ten Wortlaut mündet. Der Fokus der Untersuchung liegt insoweit auf einer 
abstrakten Betrachtung des § 1 II Nr. 6 ZAG – als problematisch bekannte 
Fallgruppen werden auf dieser Grundlage eruiert. Die Arbeit soll es daneben 
ermöglichen, zukünftig auftretende Sachverhalte und Fragestellungen im 
Zusammenhang mit § 1 II Nr. 6 ZAG rechtssicher und zweifelsfrei zu evalu-
ieren. 

Dazu ist die Arbeit in drei Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel befasst 
sich anfänglich mit dem europäischen Recht der Zahlungsdienste und erläu-
tert in § 2 zunächst Grundlagen, insbesondere den Sinn und Zweck der ZDRL 
sowie die Regelungsintention des Europäischen Gesetzgebers. Diese Ausfüh-
rungen sind entscheidend für die Auslegung der Zahlungsdienstetatbestände 
im Allgemeinen und des Finanztransfergeschäfts im Besonderen. Im Grund-
lagenteil wird zudem ein Blick auf den Begriff „Finanztransfergeschäft“ und 
seine Verwendung in der nationalen sowie europäischen Rechtsordnung ge-
worfen. § 3 widmet sich sodann dem Zahlungsdienstleister, der Zahlungs-
dienste exklusiv erbringen darf. Es werden die einzelnen Dienstleister vorge-
stellt und insbesondere die Anforderungen an die Erlaubnispflichtigkeit des 
Geschäftsumfangs erläutert. Sodann wendet sich die Untersuchung dem Zah-
lungsdienst selbst zu (§ 4). Hier steht die Frage im Raum, ob der Katalog der 
Zahlungsdienste des § 1 II ZAG abschließend ist und in welchem Verhältnis 
die einzelnen Tatbestände, unter besonderer Berücksichtigung des Finanz-
transfergeschäfts, zueinanderstehen. Zudem wird hier die insbesondere für 
das Finanztransfergeschäft prägende Figur des „Zahlungsdienstes im Zah-
lungsdienst“ erläutert, nach der Zahlungsdienste nicht nur nebeneinander, 
sondern auch kumulativ zur Anwendung gelangen können. 

Gegenstand des zweiten Kapitels – dem Hauptteil der Arbeit – ist der Tat-
bestand des § 1 II Nr. 6 ZAG. Hier rückt die Auslegung der einzelnen Tatbe-
standsmerkmale in den Mittelpunkt. Zunächst gilt es jedoch in § 5 die Struk-

26 Siehe § 8 IV. 
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tur des Finanztransfergeschäftstatbestands zu untersuchen und in drei zu 
unterscheidende Geschäfte aufzuteilen. Der sich anschließende § 6 untersucht 
die den drei Varianten gemeinsamen Tatbestandsmerkmale. Besondere Auf-
merksamkeit verdienen dabei neben dem Zahlungskonto, dessen Einschaltung 
das Finanztransfergeschäft ausschließen kann, auch das Tatbestandsmerkmal 
„oder“ sowie die Handelsvertreterausnahme des § 1 X Nr. 2 ZAG. Sodann 
wendet sich die Arbeit mit § 7 dem Zahlerfinanztransfer, in seinen Ausprä-
gungen als unmittelbarer (§ 1 II Nr. 6 Var. 1 ZAG) und mittelbarer Transfer 
(§ 1 II Nr. 6 Var. 1 ZAG) zu. Hier stehen insbesondere das Tatbestands-
merkmal „ausschließlich“ sowie typische und problematische Fallkonstellati-
onen im Fokus der Bearbeitung. Der negative Tatbestand des § 1 X Nr. 10
ZAG, dessen Reichweite europaweit Auslegungsschwierigkeiten nach sich
zieht, verdient hier ein besonderes Augenmerk. § 8 untersucht sodann die
dritte Variante des Tatbestands, den Zahlungsempfängerfinanztransfer. Einer-
seits betrifft dieser Teil der Arbeit die Auslegung der Verfügbarmachung
andererseits eine detaillierte Analyse der Fallgruppen des Inkasso, der Nach-
nahme und des Factoring.

In einem abschließenden dritten Kapitel wird ein Formulierungsvorschlag 
erarbeitet, der die Wertungen des Finanztransfergeschäfts besser verständlich 
machen und den Tatbestand übersichtlicher gestallten soll. Die Arbeit 
schließt mit einer Zusammenfassung in 35 Thesen. 
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§ 2 Grundlagen
In einem ersten, grundlegenden Teil ist zunächst der Sinn und Zweck der 
ZDRL und dessen Hintergrund sowie die Regelungsintention des europäi-
schen Gesetzgebers zu untersuchen. Anknüpfungspunkt der vorliegenden 
Untersuchung ist allein die nationale Umsetzung des Finanztransfergeschäfts 
in § 1 II Nr. 6 ZAG, die allerdings – nicht zuletzt aufgrund der nahezu wort-
gleichen Übernahme der europäischen Vorgaben aus Art. 4 Nr. 13 ZDRL – 
nur im Lichte der Zahlungsdiensterichtlinie verstanden werden kann. 
Insoweit sind vornehmlich die in den Erwägungsgründen zum Ausdruck 
gekommenen Motive des Europäischen Parlaments und Rates sowie die 
Leitgedanken des hiesigen Gesetzgebers, die maßgeblich in der Begründung 
des initiierenden Regierungsentwurfs Ausdruck gefunden haben, zu berück-
sichtigen. 

I. Sinn und Zweck der Zahlungsdiensterichtlinie sowie
Hintergrund und Regelungsintention des 

europäischen Gesetzgebers1 

Die ZDRL ist maßgeblich von der Vorstellung getragen, dass die verbesserte 
Bereitstellung von Kapital die Effizienz und Transparenz von Finanzmärkten 
erhöht und so intensive Kapitalkosten verringert und dadurch das Wirt-
schafts- und Beschäftigungswachstum stimuliert.2 Die Bedeutung des grenz-
überschreitenden Zahlungsverkehrs zur Unterstützung des Binnenmarkts für 
Waren und Dienstleistungen darf im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang 
daher nicht unterschätzt werden.3 

1 Vgl. den Überblick der Regelungsziele bei Casper/Terlau, in: Casper/Terlau, ZAG, 
Einleitung Rn. 4 ff. 

2 Schlussfolgerungen des Europäische Rats der Sondertagung am 23. und 24.03.2000, 
Nr. 20 (abrufbar unter: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm). 

3 Schäfer/Lang, BKR 2009, 11, 11. 


